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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.12.1991

Norm

ABGB §784

AußStrG §95

Rechtssatz

Um dem Zweck der dem Schutz des Noterben dienenden Bestimmung des § 784 ABGB gerecht zu werden, bedarf es

seiner Beteiligung bereits im Stadium der Befundaufnahme und nicht erst in jenem der Gutachtensbemängelung.
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